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§ 22 MOG 2007 Überwachungs-,
Duldungs- und

Mitwirkungspflichten
 MOG 2007 - Marktordnungsgesetz 2007

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.06.2022

§ 22.

Die Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus kann durch Verordnung die Vorschriften erlassen,

die zur Überwachung der Einhaltung der Regelungen hinsichtlich Marktordnungswaren oder des GAP-Strategieplans

oder zu deren Evaluierung erforderlich sind, insbesondere betre6end Meldep7ichten, Aufzeichnungsp7ichten,

P7ichten zur Aufbewahrung von geschäftlichen Unterlagen, zur Erteilung von Auskünften, zur Duldung von

Besichtigungen der Geschäftsräume, Betriebsstätten und -7ächen, Unterstützungsp7ichten, P7ichten zur Verwendung

von Begleit- und Schlussscheinen, amtliche Überwachung der zweck- und fristgerechten Verwendung, Bereitstellung

von Mustern und Proben sowie Kostentragung.
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